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dass durch die Aufnahme einer Frist die Geschlechter-
gleichheit beförderlich behandelt wird. Wir waren der Mei-
nung, mittels einer Motion, wie Sie sie nun auf der Fahne
finden, könnte gewissermassen eine Signalwirkung gege-
ben werden.
Im Grunde genommen waren wir in der Kommission der
Meinung, die Gleichberechtigung solle beförderlich behan-
delt werden; aber man wollte aus den genannten Gründen
auf eine Frist verzichten. Sollte zu einem späteren Zeit-
punkt ein Geschlechtergleichheitsartikel in der Verfassung
aufgenommen werden, so ist es uns Parlamentariern ja
ohnehin unbenommen, in dieser Richtung tätig zu werden.
Die Motion bezweckt im Grunde genommen, den Initiantin-
nen eine golde' Brücke zu bauen, damit sie sehen, wie
ernst es dem Parlament ist, das Anliegen beförderlich zu
behandeln.

Präsident: Herr Cotti verzichtet auf das Wort. Der Bun-
desrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. Wird
sie aus der Mitte des Rates bekämpft? Das ist nicht der
Fall; sie ist damit überwiesen.
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Art. 3 Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 3 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Kaufmann, Berichterstatter: Vorerst möchte ich Herrn Bar-
chi bei Ihnen entschuldigen - den Sprecher in französi-
scher Sprache -; er hat an einer Sitzung der Filmkommis-
sion teilzunehmen.
Was die Sparmassnahmen betrifft, hat der Ständerat auf
der ganzen Linie den Beschlüssen unseres Rates zuge-
stimmt mit einer einzigen Ausnahme: nicht akzeptiert hat
er unseren Beschluss zu Artikel 3 Absatz 2 im Bundes-
beschluss L. Hier beantragt Ihnen nun die einstimmige
Kommission Zustimmung zum Ständerat.
Noch zwei bis drei Ueberlegungen dazu. Unser Beschluss
kam äusserst knapp - mit 67 zu 66 Stimmen - zustande. Er
beruhte auf einem Antrag des Herrn Petitpierre. Schon
angesichts unseres knappen Entscheides ist in der Diffe-
renzbereinigung dem Ständerat zuzustimmen, insbeson-
dere aber auch aus sachlichen Ueberlegungen. Die von
Herrn Petitpierre vorgeschlagenen Kriterien sind zwar

richtig, ich teile seine Ueberlegungen; aber die Kriterien
sind nicht vollständig. Zudem lassen diese Kriterien
dem Bundesrat noch einen recht erheblichen Ermessens-
spielraum. Darum dürfte es Ihnen wohl nicht schwerfallen,
in diesem Punkt dem Ständerat zuzustimmen.

Bundesrat Rltschard: Ich habe es Herrn Petitpierre bereits
gesagt: ich kann keine Versprechungen abgeben. Es sind
noch 24 freie Millionen zu verteilen, aber an einige hun-
dert Subventionsempfänger. Es wird also ausserordentlich
schwierig sein, hier genau das Richtige zu tun.
Insbesondere halten wir das erste Kriterium im Antrag
Petitpierre für unmöglich. Er verlangt, dass ein Härtefall
schon dann besteht, wenn die Einnahmen des Subventions-
empfängers zum grossen Teil aus Subventionen beste-
hen. In dieser generellen Form kann man das sicher nicht
tun. Er hat an die Forschung gedacht; das ist etwas an-
deres. Es kann dennoch Subventionsempfänger geben, die'
ganz vom Bund leben, denen man aber eine Kürzung um
10 Prozent zumuten kann.
Das zweite Kriterium ist richtig; wir werden es zu berück-
sichtigen haben. Hier wird gesagt, dass sich die Herabset-
zung auf die Kontinuität der Tätigkeit eines Empfängers
auswirken könne; das werden wir bei der Beurteilung von
Härtefällen berücksichtigen müssen.

Angenommen - Adopté
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Eisenring, Berichterstatter: Die Unterlagen sind Ihnen zu-
gestellt worden. Der Beschlussentwurf enthält in zwei
Artikeln die zusätzlich zu bewilligenden Kredite. Die Zah-
len sind bekannt. Es handelt sich um rund 58 Millionen
Franken Zahlungskredite, wovon ein grosser Teil auf den
Weiterbau des Furkatunnels entfällt. Darüber haben Sie
früher entschieden. Nun sind die Folgen zu tragen. Ferner
ist der Landerwerb in der Silser Ebene gefördert worden.
Zudem wird der Bund erstmals im Zusammenhang mit
einer Bürgschaft im Wohnungsbau zur Kasse gebeten. Zu-
sammen mit der Solothurner Kantonalbank hat der Bund
eine Bürgschaft über rund 7 Millionen Franken übernom-
men und wird nun hälftig zu zahlen haben.
Ergänzend dazu kann ich mitteilen, dass seitens der Fi-
nanzdelegation eine Ueberprüfung sämtlicher noch anste-
hender Bürgschaften angeordnet worden ist. Aufgrund der
erteilten Auskünfte ist mindestens im Augenblick nicht zu
erwarten, dass weitere Bürgschaften fällig werden.
Bei den Verpflichtungskrediten möchte ich Ihnen gemäss
dem Beschluss des Ständerates beliebt machen, den Kre-
dit von 4,005 Millionen Franken für Grundstücke und Bau-
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